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INVESTIMO Gebäudepass 



 

Vorbemerkungen  
 

Auftraggeber: 

 
Herr Max Mustermann 
 
 

Eigentümer:  
XXXXXXXXXXXXXX 

Grund der Wertermittlung: Kauf des Objekts 

Wertermittlungsstichtag: 2005 

Tag der Ortsbesichtigung: 2005 

Teilnehmer an der Ortsbesichtigung:  

Unterlagen: 

Grundbuchauszug 
Amtl. Lageplan 
Flurstücks- und Eigentümernachweis 
Bauplan von 1974 
Schornsteinfegerprotokoll 
Brennstoffrechnungen 
Wohngebäudeversicherungsschein 
 
(sämtliche Unterlagen wurden ebenfalls dem 
Auftraggeber übergeben) 
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Ansichten  
 

Ansicht nord  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansicht West  
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Ansicht Ost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansicht Süd 
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Details 

 

Sparrendämmung 
Ca. 6 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salzausblühungen im Keller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherungskasten 
Kein Fehlerstromschutzschalter 
Veraltete Drehsicherungen 
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Veraltete Heizungsanlage   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlecht bzw. fehlende 
Isolation der 
Heizungs- und 
Warmwasserleitungen  
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 Anmerkungen zu den Wertansätzen / Verfahrenswahl 
 
Bodenwert: 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom 
Ertragswert der baulichen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im 
Vergleichswertverfahren (vgl. §§ 13 und § 14WertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben 
würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (vgl. § 21 Abs. 2 und § 15 Abs. 2 WertV). 
Liegen geeignete Bodenrichtwerte eines Gutachterausschusses vor, so können diese zur 
Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 13 Abs. 2 WertV). 
 
 
Sachwertverfahren: 
Das Sachwertverfahren (gem. §§ 21-25 WertV) basiert im wesentlichen auf der Beurteilung 
des Substanzwertes. Der vorläufige Sachwert (d.h. der Substanzwert des Grundstücks) wird 
als Summe von Bodenwert, dem Wert der Gebäude (Wert des Normgebäudes sowie dessen 
besonderen Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen) und dem Wert der Außen-
anlagen (Wert der baulichen und nichtbaulichen Außenanlagen) ermittelt. 
 
 
Ertragswertverfahren: 
Das Ertragswertverfahren (gem. §§ 15 –29 WertV) basiert im wesentlichen auf der Ermitt-
lung des nachhaltig erzielbaren jährlichen Reinertrags des Grundstücks, insbesondere der 
Gebäude, wobei sich der Reinertrag aus dem Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskos-
ten und sonstiger wertbeeinflussender Umstände ergibt. 
 

 

Verfahrenswahl: 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert 
von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sach-
wertverfahrens zu ermitteln, weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, son-
dern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 
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Boden-, Bauwertermittlung 

 
Ermittlung des Gesamtboden-
wertes

Flurst. Nr. 
47/1

Flurst. Nr. 
47/1

Flurst. Nr. 
47/1

Flurst. Nr. 
22/1

Beschreibung Nutzland Hinterland Mischwald Grünland 

Relativer Bodenwert (€/m²) 16 €/m² 2,5 €/m² 0,5 €/m² 0,6 €/m² 

Zu-/Abschläge zum Relativen Boden-
wert - 10 % - - - 

Relativer Bodenwert (€/m²) 14,40 €/m² 2,5 €/m² 0,5 €/m² 0,6 €/m² 

Fläche (m²) 1200 m² 3780 m² 5225 m² 25512 m² 

Gesamtbodenwert (gerundet) 17280 € 9450 € 2612,50 € 15307,20 €

Summe Bodenwerte 44.649,70 € 

Summe Bodenwerte gerundet 44.650 € 

 
Die Auskünfte über die Bodenrichtwerte wurden mündlich beim zuständigen Gutachteraus-
schuss eingeholt. 

Die Richtwerte sind durch den GAA unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung der nähe-
ren Umgebung ermittelt worden. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche, auf einen Quadrat-
meter bezogene Landwerte. Sie sind aufgrund der Kaufpreissammlung für eine Mehrzahl 
von Grundstücken ermittelt, die in ihren Merkmalen tatsächlicher und rechtlicher Art weitge-
hend übereinstimmen, eine im wesentlichen gleiche Struktur und Lage haben und im Zeit-
punkt der Bodenwertermittlung ein annähernd gleiches Preisniveau aufweisen.  

Der BRW ist also auf typische Verhältnisse in einem bestimmten Bereich abgestellt und be-
rücksichtigt nicht die speziellen Gegebenheiten eines Grundstücks (z.B. Art, Größe, Maß der 
baulichen Nutzung, etc.). 

Bei der Bewertung der Abweichung vom Mittelmaß (Zu-/Abschläge) kann man zwischen 
solchen Eigenschaften des Grundstücks unterscheiden, welche sich durch kalkulatorische 
Ansätze in Anwendung finanzmathematischer Methoden nachvollziehen lassen und solche, 
die eher auf subjektiver Ebene beurteilt werden. 

Hier wird für das Grundstück Nr. 47/1 ein Abschlag von 10 %  und eine Aufteilung in Nutz-
land und Hinterland angesetzt: 

Begründung: 
Der Richtwert von 16 €/m² bezieht sich auf gemischtes Dorfgebiet mit einer Vergleichsfläche 
von 1200 m². Für die Lage im Außenbereich wird ein Abschlag von 10 % als angemessen 
angesehen.  
 
Nach Auskunft von Herr XXXXXXXXXX vom Landratsamt ist eine zukünftige weitere eigen-
ständige Bebauung in diesem Außenbereich nahezu ausgeschlossen. 
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Sachwertermittlung 

Berechnungsbasis
Bruttogrundfläche (BGF) [m²] 376,05 180,5
Wohnfläche [m²] 300
Baupreisindex (BPI) I/2005
Basis 1995: 100 %

Normalherstellungskosten (ohne BNK)
Im Jahr 2000                            580,00 €                            200,00 € 
Am Wertermittlungsstichtag                            591,60 €                            204,00 € 
Herstellungswert (ohne BNK)
Normgebäude                          222.471 €                            36.822 € 
Zu-/Abschläge (Instandhaltung) -                     15.000,00 €                                    -   € 

Besondere Bauteile (Sauna)
Besondere Einrichtungen                                    -   €                                    -   € 
Gebäudeherstellungswert (ohne BNK)                          207.471 €                            36.822 € 
Baunebenkosten (BNK)
Prozentual [%] 16% 12%
Betrag                            33.195 €                              4.419 € 
Gebäudeherstellungswert (mit BNK)                          240.667 €                            41.241 € 
Alterswertminderung nach Ross
Gesamtnutzungsdauer [Jahre] 80 60
Restnutzungsdauer  [Jahre] 49 20
Prozentual [%] 27% 56%
Betrag                            64.980 €                            23.095 € 
Zeitwert (mit BNK)
Gebäude                          175.687 €                            18.146 € 
besondere Bauteile                                    -   €                                    -   € 
besondere Einrichtungen                                    -   €                                    -   € 

Gebäudewert  (GW)(mit BNK)                          175.687 €                            18.146 € 
Wert der Außenanlagen
Prozentuale Schätzung: 3% 3%
3 % des Gebäudewertes                              5.271 €                                 544 € 
Wert Gebäude + AA + Nebengebäude                          199.103 €                            18.690 € 
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)                            44.650 € 
Vorläufiger Sachwert                          243.753 €                            18.690 € 
Marktanpassungsfaktor 1 1
Marktangepasster Sachwert                          243.753 €                            18.690 € 
Sonstige bes. wertbeeinflussende Umstände                                    -   €                                    -   € 
Sachwert des Grundstücks                          243.753 €                            18.690 € 
Sachwert  gerundet 244.000 €                19.000 €                  
Sachwert gesamt 263.000 €              

Gebäude freistehendes 
Zweifamilienhaus

Schuppen

102 102
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Erläuterungen zu einzelnen wertbeeinflussenden Faktoren: 
 
Bruttogrundfläche (BGF) 

Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bau-
werks. Nicht dazu gehören die Grundflächen von nicht benutzten Dachflächen und von kon-
struktiv bedingten Hohlräumen. 
 
Hier:  Kellergeschoss ohne Ansatz  
 Erdgeschoss 222,37 m²   
 Dachgeschoss 153,66 m²  
 Gesamt: 376,03 m² 
 

Normalherstellungskosten (NHK) 

Die Normalherstellungskosten werden gemäß den Wertermittlungsrichtlinien 2000 nach Ge-
bäudetyp, Alter und Ausstattungsstandards festgelegt. 

Hier: Zweifamilienhaus freistehend 

 Keller-, Erdgeschoss, voll ausgebautes Dachgeschoß mit Spitzboden 

 Baujahr 1931 (Umbau und Erweiterung 1974) 

 Mittlerer Ausstattungsstandard 

 Kostenansatz: 650 €/m² BGF 
 
Zu- und Abschläge 
Es wird ein pauschaler Abschlag von 15.000 € angesetzt.  
Dieser setzt sich in etwa wie folgt zusammen: 
 Heizungsanlage 6500 € 
 Abgasanlage 650 € 
 Fenster 5600 € 
 Oberste Geschoßdecke 2700 € 
Die Heizungsanlage muß laut Energieeinsparverordnung bis spätestens 31.12.2010 erneu-
ert werden, sofern zwischenzeitlich die Grenzwerte nicht überschritten werden. 
 
Baupreisindex 
Die Anpassung der Normalherstellungskosten aus dem Basisjahr an die allgemeinen Wert-
verhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels dem Verhältnis des Baupreisindexes 
am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (=100). Regionale Fakto-
ren werden ebenfalls berücksichtigt. 
 
Baunebenkosten 
Die Baunebenkosten werden prozentual als Funktion der Gesamtherstellungskosten – 
einschl. der Herstellerwerte der Nebenbauteile – bestimmt. 
 
Gesamt-/Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist die Differenz aus üblicher Gesamtnutzungsdauer und tatsächli-
chem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag festgelegt. 
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Alterswertminderung 
Die Alterswertminderung  der Gebäude erfolgt der nach Ross entwickelten Funktion. 
 
Marktanpassungsfaktor 
Der objektspezifische Marktanpassungsfaktor wird auf der Grundlage der Angaben des örtli-
chen Gutachterausschusses sowie eigener Ableitungen des Sachverständigen bestimmt und 
angesetzt.  
Aufgrund der anhaltend schlechten Marktlage auf dem gesamtdeutschen Immobiliensektor 
wird ein Faktor von 0,9 angesetzt. 
 
 
 
 
Verkehrswert 
 
Zusammenfassende Objektbeurteilung: 
 
Das Objekt befindet sich in einem guten baulichen Zustand. Für eine zeitgemäße Nutzung 
sind einige bauliche Änderungen unumgänglich. Die Unterhaltung und Pflege der Grün- und 
Waldflächen im Sinne einer nicht erwerbsmäßigen landwirtschaftlichen Nutzung erfordern 
hohes Engagement und rechtfertigen einen Abschlag von 10% auf den Sachwert. Es ergibt 
sich somit ein Verkehrswert von 236.700 €.   
 
 
 
Verkehrswert: 
 
Der Verkehrswert des Objekts XXXXXXXXX bebaut mit einemWohnhaus mit Nebengebäude 
in XXXXXXXXX wird zum Stichtag XXXXXXXX ermittelt mit einem Verkehrswert in Höhe 
von: 
 
 

Rund:   EURO  237.000  
(in Worten:   EURO  zweihundertsiebenunddreißigtausend ) 

 
 
 
 
Bemerkung: 
 
Die vorstehende Wertermittlung wurde ohne persönliches Interesse am Ergebnis und nach 
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Haftung des Sachverständigen beschränkt sich 
auf Vorsatz. 
 
 
 
Baldham, den  XXXXXXXXXX ____________________________ 
 Dipl.Ing. Wolfgang Huber 
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Literaturverzeichnis 
 
Verwendete Wertermittlungsliteratur 

• DIA: 
Kontaktstudiengang Sachverständigenwesen an der Universität Freiburg 

• Mannek, Wilfried: Profi-Handbuch Wertermittlung von Immobilien 
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Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
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Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBI.I S. 2141), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15.12.1997 (BGBI.I S. 
2902) 

• BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke vom 23.1.1990 (BGBI.I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.4.1993 
(BGBI.I 1993 S.466) 

• WertR: 
Wertermittlungsrichtlinie .d.F. vom 11.6.1991 (BAnz. Nr. 182a vom 
27.9.1991), zuletzt geändert durch Erlass des BMBau vom 2.9.1998 (BAnz. 
Nr. 170 vom 11.9.1998) 

• WertV 
Wertermittlungsverordnung vom 6.12.1988 (BGBI. Is. 2209), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 BauROG vom 18.8.1997 (BGBI.I S.2081)
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Allgemeine Vertragsbedingungen 

Der INVESTIMO Gebäudepass ist das Ergebnis einer Analyse, bei der das zu beurteilende Gebäude 
fachkundig in Augenschein genommen wurde. 
Der Ihnen vorliegende Gebäudepass basiert auf einem wissenschaftlichem Verfahren vom Fraunhofer-
Institut für Bauphysik. Dieses Verfahren beschreibt ein statistisches Gebäude, welches mit allen zur 
Verfügung stehenden gebäudespezifischen Daten angereichert wird, um einen optimalen Grad an 
Übereinstimmung mit Ihrem Gebäude zu erreichen. Somit werden durch eingearbeitete Rechenalgo-
rithmen und hinterlegte aktuelle Baupreisdateien der beurteilten Elemente die zu erwartenden Sanie-
rungskosten abgeleitet. 
Der Kostenschätzung werden preise von abgerechneten Gebäuden zugrunde gelegt, stellt aber den-
noch lediglich einen Trend dar, da die Kosten von weiteren, in dieser Analyse nicht berücksichtigten 
Faktoren abhängen. Vor Umsetzung von komplexeren Renovierungsmaßnahmen sollte daher eine 
genaue Massenermittelung und Ausschreibung nach VOB vorgenommen werden, um optimale Ange-
bote einholen zu können. 
Da keine Materialproben entnommen werden, basiert diese Analyse des baulichen Zustands und die 
damit verbundenen Instandsetzungsempfehlungen sowie Kostenschätzungen auf einer rein optischen 
Bewertung. Dies bedeutet, dass beispielsweise Schäden an dem zu analysierenden Gebäude, die 
beispielsweise nur durch Materialproben ermittelt werden können, mit dieser Analyse nicht festgestellt 
werden. 
Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass durch diese Analyse keine versteckten Mängel und daraus resul-
tierende Bauschäden ermittelt werden können. 
Eine Überprüfung der Bodenbeschaffenheit wurde nicht durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, 
dass unbebaute Grundstücke für eine Bebauung geeignet sind und dass keine außergewöhnlichen 
Grundstückskosten entstehen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass keine sonstigen negativen 
Bodeneigenschaften, wie Bodenverunreinigungen jeglicher Art (Altlasten, Altfundamente, etc.), Boden-
bewegungen (Absenkungen, Verschiebungen, etc.) oder Überschwemmungen den Wert des zu bewer-
tenden Grundstücks beeinflussen. 
Die Prüfung etwaiger Luftverschmutzung, welche nachteilige Auswirkungen auf das zu bewertende 
Grundstück haben könnte, gehört nicht zu m Leistungsumfang. Beeinträchtigungen durch Luftver-
schmutzung bleiben in  der Wertermittlung unberücksichtigt. 
Bei bebauten Grundstücken wird das Vorliegen einer Baugenehmigung und die Übereinstimmung der 
ausgeführten Vorhaben mit den vorliegenden Plänen der Baugenehmigung und der verbindlichen 
Bauleitplanung nicht geprüft. Die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen wird voraus-
gesetzt. 
Eine Überprüfung der Bausubstanz, der technischen Einrichtungen oder der Baustatik ist nicht Be-
standteil des Auftrags. Es wird lediglich der allgemeine Zustand berücksichtigt, den das Objekt zum 
Zeitpunkt der Besichtigung nach Augenschein vermittelte. 
Bei den baulichen Anlagen wird davon ausgegangen, dass keine Materialien verwendet wurden, die 
schädlich, gefährlich oder geeignet sind Schäden an der Bausubstanz herbeizuführen. Eine Aussage, 
ob die baulichen Anlagen in dieser Hinsicht risikofrei sind, gehört nicht zum Leistungsumfang. 
Sofern nicht besonders aufgeführt, findet eine Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis nicht satt. 
Schuldverhältnisse im Grundbuch Abt. III, im Grundbuch nicht eingetragene Lasten und Rechte sowie 
Grenzüberbauten, werden, sofern in der Bewertung nicht besonders Aufgeführt, nicht berücksichtigt. 
Bei der Wertermittlung werden u.a. die Belange der uns vorliegenden Mietverträge berücksichtigt. Es 
wird davon ausgegangen, dass sonstige langfristige Mietbindungen nicht bestehen. 
Werden neben schriftlichen Auskünften bei Behörden auch mündliche Auskünfte eingeholt, dann ge-
hen wir davon aus, dass diese erteilte Informationen der Richtigkeit entsprechen. Sollten sich hiervon 
Abweichungen ergeben ist die Überarbeitung der vorliegenden Wertermittlung erforderlich. 
Die Wertermittlung ist ausschließlich zu dem erwähnten Zweck und zur Verwendung durch den Auf-
traggeber bestimmt. Dritten gegenüber übernehmen wir keinerlei Haftung. 
Die Wertermittlung basiert auf den im Gutachten erstellten Unterlagen. 
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Kostenschätzung nach DIN 276 
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